
Die neue Schulordnung wird aufgelegt
Auf den 1. August 2024 geht die unmittelbare Führung der Schule in der Politischen 
Gemeinde Kirchberg auf eine Bildungskommission über. Dies hat die Bürgerschaft 
im November 2022 an einer ausserordentlichen Bürgerversammlung beschlossen. 
Für die Änderung in der Organisation wurde vom Gemeinderat eine neue Schulord-
nung erlassen. Diese untersteht dem fakultativen Referendum.

An der ausserordentlichen Bürgerversammlung vom 11. November 2022 erliess die Bürger-
schaft den II. Nachtrag zur Gemeindeordnung. Mit diesem Nachtrag wird der Schulrat durch 
eine Bildungskommission ersetzt. Der Bildungskommission obliegt ab dem 1. August 2024 die 
unmittelbare Führung der Schule. 

Erstmals auf die Amtsdauer 2025 –2028 wird der Gemeinderat die Bildungskommission wählen. 
Sie besteht aus dem Schulpräsidenten oder der Schulpräsidentin sowie vier weiteren Mitglie-
dern. Der Schulpräsident oder die Schulpräsidentin wird weiterhin von der Bürgerschaft an der 
Urne gewählt. Vom 1. August 2024 bis 31. Dezember 2024 besteht die Bildungskommission aus 
den bisherigen Mitgliedern des Schulrates.

Die Einzelheiten zu den Zuständigkeiten der Bildungskommission sowie die Rechte und Pflich-
ten der am Schulbetrieb Beteiligten werden in der neuen Schulordnung geregelt. Die Schulord-
nung der Politischen Gemeinde Kirchberg wird an die geänderte Gemeindeordnung angepasst. 
Die neue Schulordnung ist somit die Umsetzung des Bürgerschaftsentscheids über die künftige 
 Gemeindeorganisation.
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Neue Schulordnung wird aufgelegt 
Auf den 1. August 2024 geht die unmittelbare Führung der Schule in der Politischen 
Gemeinde Kirchberg auf eine Bildungskommission über. Dies hat die Bürgerschaft im 
November 2022 an einer ausserordentlichen Bürgerversammlung beschlossen. Für 
die Änderung in der Organisation wurde eine neue Schulordnung vom Gemeinderat 
erlassen. Diese untersteht dem fakultativen Referendum. 
 
An der ausserordentlichen Bürgerversammlung vom 11. November 2022 erliess die 
Bürgerschaft den II. Nachtrag zur Gemeindeordnung. Mit diesem Nachtrag wird der Schulrat 
durch eine Bildungskommission ersetzt. Der Bildungskommission obliegt ab dem 1. August 
2024 die unmittelbare Führung der Schule.  
 
Erstmals auf die Amtsdauer 2025-2028 wird der Gemeinderat die Bildungskommission 
wählen. Sie besteht aus dem Schulpräsidenten oder der Schulpräsidentin sowie vier 
weiteren Mitgliedern. Der Schulpräsident oder die Schulpräsidentin wird weiterhin von der 
Bürgerschaft an der Urne gewählt. Vom 1. August 2024 bis 31. Dezember 2024 besteht die 
Bildungskommission aus den bisherigen Mitgliedern des Schulrates. 
 
Die Einzelheiten zu den Zuständigkeiten der Bildungskommission sowie die Rechte und 
Pflichten der am Schulbetrieb Beteiligten werden in der neuen Schulordnung geregelt. Die 
Schulordnung der Politischen Gemeinde Kirchberg wird an die geänderte Gemeindeordnung 
angepasst. Die neue Schulordnung ist somit die Umsetzung des Bürgerschaftsentscheids 
über die künftige Gemeindeorganisation. 
 
Der Schulrat hat die neue Schulordnung vorberaten und an den Gemeinderat übergeben, 
welcher sie am 29. August 2023 erlassen hat. Nach dem Erlass durch den Gemeinderat 
untersteht die neue Schulordnung dem fakultativen Referendum. Die Referendumsauflage 
erfolgt während 40 Tagen vom Samstag, 4. November 2023 bis Mittwoch, 13. Dezember 
2023 (vgl. amtliche Bekanntmachung). 
 
 

 
 

Organisation mit Bildungskommission

Der Schulrat hat die neue Schulordnung vorberaten und an den Gemeinderat übergeben, wel-
cher sie am 29. August 2023 erlassen hat. Nach dem Erlass durch den Gemeinderat untersteht 
die neue Schulordnung dem fakultativen Referendum. Die Referendumsauflage erfolgt während 
40 Tagen vom Samstag, 4. November 2023 bis Mittwoch, 13. Dezember 2023 (vgl. amtliche 
Bekanntmachung Seite 3).
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Einweihung Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Gähwil

Am Donnerstag, 16. November 2023 
wird das neue Gemeinschaftsgrab auf 
dem Friedhof Gähwil in einer schlich-
ten Feier eingeweiht. Das gelungene 
Werk wurde im Auftrag der Gemeinde 
Kirchberg durch die Kirchenverwaltung 
Gähwil umgesetzt. Entworfen hat dieses 
Gabi Holenstein. Die Ausführung erfolg-
te durch Felix Gartenbau.

Hinter der Idee der Dreiteilung des Werkes, 
drei offene Kreise und drei Platten für die Auf-
nahme der Namen der Verstorbenen, steht die 
Architektur der Pfarrkirche Gähwil mit der Drei-
faltigkeit. Diese ist in seiner Grundform eben-
falls dreiteilig ausgeführt. 
Die Urnen werden in der eingezäunten Wiese 
neben dem Grabmal beigesetzt. Verstorbene 
können nach der Einweihung am 16. Novem-
ber 2023 auf ihren Wunsch hin im Gemein-
schaftsgrab bestattet werden.

Gelungener und gut besuchter Freiwilligen-Anlass
Am Samstag, 21. Oktober 2023, fanden 
rund 140 Personen den Weg in den Tog-
genburgerhof, welche vorab von Verei-
nen, Gruppierungen oder Privatperso-
nen der Kommission Kultur, Freizeit und 
Sport auf Grund ihres freiwilligen Ein-
satzes gemeldet wurden. Im Namen der 
Politischen Gemeinde Kirchberg wollte 
man sich bei diesen Freiwilligen für ih-
ren wertvollen Einsatz in verschiedens-
ten Bereichen bedanken.

Der Anlass startete um 17.30 Uhr mit einem 
Apéro und einem Ständchen der Blechhar-
monie Kirchberg. Bei der anschliessenden 
Ansprache dankten Gemeinderätin Yvonne 
Tinner und Gemeindepräsident Roman Hab-
rik den Teilnehmenden für ihr wertvolles, oft 
stilles Schaffen zu Gunsten der Allgemeinheit 

oder einzelner Mitmenschen. Dank dieses 
Einsatzes funktioniert «Kirchberg zum Läbe» 
noch besser.

Fabian Rütsche, Comedian & Moderator, führ-
te charmant und humorvoll durch den Abend. 
Zwischen den verschiedenen Gängen sorgte 
Zauberer Jovi für manch magischen Moment 
und brachte die Teilnehmenden ebenfalls 
zum Lachen. Nach dem Dessert liess man den 
Abend gemütlich ausklingen.
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Fakultatives Referendum
Referendumsvorlage
Schulordnung

Referendumsfrist
Samstag, 4. November 2023 bis Mittwoch, 
13. Dezember 2023

Öffentliche Auflage der Referendums-
vorlage
Gemeindehaus, Ratskanzlei, 2. Stock, Gäh-
wilerstrasse 1, Kirchberg

Quorum für das Zustandekommen 
eines Referendumsbegehrens
260 Unterschriften 

Verfahren und anwendbares Recht
Das Verfahren zur Einreichung eines Refe-
rendumsbegehrens richtet sich nach Art. 12 
ff. der Gemeindeordnung, dem Gemeinde-
gesetz (sGS 151.2) und dem Gesetz über 
Referendum und Initiative (sGS 125.1). Ein 

allfälliges Referendumsbegehren ist vor 
Ablauf der Referendumsfrist dem Gemein-
derat Kirchberg, Gähwilerstrasse 1, 
9533 Kirchberg, einzureichen. Die Unter-
lagen können auch auf www.kirchberg.ch 
eingesehen werden.

Die Einsprachefrist gegen die Schutzverordnung ist abgelaufen
Die neue Schutzverordnung für Bau-
denkmäler und archäologische Denkmä-
ler wurde während 30 Tagen öffentlich 
aufgelegt. Insgesamt gingen 85 Einspra-
chen ein.

Die geltende Schutzverordnung für Ortsbilder, 
Kulturobjekte und archäologische Schutzgebie-
te der Politischen Gemeinde Kirchberg aus dem 
Jahr 2005 wurde überarbeitet. Nach Durchfüh-
rung des Mitwirkungsverfahrens im Frühling 
2022 und nach diversen Anpassungen konnte 
die überarbeitete Schutzverordnung im August 
2023 vom Gemeinderat erlassen werden. 

Die Schutzverordnung für Baudenkmäler und 
archäologische Denkmäler lag vom 4. Septem-
ber 2023 bis 3. Oktober 2023 öffentlich auf. 
Insgesamt gingen 85 Einsprachen ein, die nun 
überprüft werden. Diese Prüfung wird einige 
Zeit in Anspruch nehmen. Vorwiegend rich-
ten sich die Einsprachen gegen die Ausschei-
dung von Ortsbildschutzgebieten. Bezüglich 

geschützter Einzelobjekte gingen nur einzelne 
Einsprachen ein. Nach der Bereinigung der ein-
gegangenen Einsprachen wird sich zeigen, ob 
eine Änderungsauflage nötig ist. Abschliessend 

wird die Genehmigung der Schutzverordnung 
beim Bau- und Umweltdepartement des Kan-
tons St. Gallen eingeholt.

Bäbikon – Ortsbild nationaler Bedeutung

Referendumsfrist für die Erweiterung des Werkhofes Husen unbenützt abgelaufen

Der Gemeinderat hat für die Erweite-
rung des Werkhofes Husen einen Bau-
kredit in der Höhe von Fr. 622'000.– be-
schlossen. Das fakultative Referendum 
zum Kredit beschluss des Gemeinderates 
ist unbenützt abgelaufen. 

Der Beschluss über den Baukredit von  
Fr. 622'000.– für die Erweiterung des Werk-
hofs Husen wurde ab 2. September 2023 bis  
11. Oktober 2023 dem fakultativen Referen-
dum unterstellt. Der Gemeinderat stellt fest, 
dass die Referendumsfrist unbenützt verstri-

chen und der Kredit somit genehmigt ist. In 
einem nächsten Schritt kann das Baugesuch 
für die Erweiterung eingereicht und damit das 
Baubewilligungsverfahren gestartet werden.



  Danke für Dini Stimm

                 am 19. November 2023

Alle Infos:

Erweiterung | 
             Umbau | 

   Sanierung

Sonnegrund - Haus für Betagte | Florastrasse 5 | 9533 Kirchberg
www.sonnegrund.ch

100% ...
eigenfinanziert – nachhaltig – zukunftsorientiert

Nach 33 Jahren ist es Zeit für eine bedarfsorientierte Anpassung des Sonnegrund, Haus für Betagte in 
Kirchberg. Der Sonnegrund ist eine öffentlich-rechtliche Institution. Darum entscheiden Sie als stimm- 
berechtigte Person, über die Erweiterung und den Umbau am 19. November 2023 mit. 

Eigenfinanziert
- Der Sonnegrund kommt mit den eigenen Geldreserven für die Baukosten selber auf. 
- Mit den geplanten Kosten können die Pensionspreise im aktuellen Rahmen beibehalten werden.

Nachhaltig
- Die Erweiterung wird aus einheimischem Holz auf dem bestehenden Untergeschoss realisiert.
- Die Energieeffizienz soll mit einer PV-Anlage und dem Anschluss an die Fernwärme sichergestellt werden.
- Das bestehende Untergeschoss und der Pflegetrakt sind stabil. Es braucht eine Sanierung.

Zukunftsorientiert
- Die 80 Bewohnerplätze in Einzelzimmer und Zweizimmerwohnungen sind seniorengerecht.
- Die Tages- und Nachtstrukturen sowie Ferienaufenthalt entlasten pflegende Angehörige.
- Zeitgemässe Infrastrukturen sind attraktiv für die Angestellten und wertschätzend gegenüber  

den Bewohnenden.

Einladung:  
öffentliche Entgegennahme der Abstimmungsresultate
19. November 2023, 14.00 Uhr im:
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Energieförderprogramm – Gelder für 2023 sind ausgeschöpft

Reglement über Absenzen, Urlaub und Dispensation für Schülerinnen und Schüler

Seit diesem Jahr verfügt die Gemeinde 
Kirchberg über ein kommunales Ener-
gieförderprogramm. Die Fördergelder 
für das Jahr 2023 sind ausgeschöpft.

Die Gemeinde Kirchberg unterstützt Mass-
nahmen für Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien mit einem kommunalen Förderpro-
gramm. Am 12. März 2023 wurde das entspre-
chende Reglement von den Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern an der Urne angenommen. 
Daraufhin konnten die ersten Gesuche einge-
reicht werden.

Für das Jahr 2023 wurden Fr. 175'000.– für 
das kommunale Energieförderprogramm bud-
getiert. Die Fördergelder für das Jahr 2023 sind 
mittlerweile ausgeschöpft. Für neu eingehende 
Gesuche wird eine Warteliste geführt.

Für Absenzen, Urlaub und Dispensation 
von Schülerinnen und Schülern an den 
Schulen Kirchberg wurde ein neues Re-
glement erarbeitet. Dieses untersteht 
dem fakultativen Referendum.

Bis anhin ist der Schulrat für die Behandlung 
von Urlaubsgesuchen von Schülerinnen und 
Schülern zuständig. Darunter fallen verschiede-
ne Absenzen und Dispensationen vom Unter-
richt oder von Schulanlässen, wie zum Beispiel 

besondere Ereignisse oder der Talenturlaub 
zur Förderung besonderer Begabungen. Bis-
lang bestand eine gefestigte Praxis, die jedoch 
auf keiner rechtlichen Grundlage basierte. Da 
die Regelung über Urlaube von Schülerinnen 
und Schülern allgemeinverbindlichen Charak-
ter hat, bedarf sie einer formellgesetzlichen 
Grundlage. Diese Grundlage wird nun mit 
einem Urlaubsreglement, welches dem fakul-
tativen Referendum untersteht, geschaffen. 
Gleichzeitig werden auch die Zuständigkeiten 

neu geregelt. Dabei wurde berücksichtigt, dass 
die Schule inskünftig nicht mehr von einem 
Schulrat geführt wird. 

Nach den Beratungen durch die Schullei-
terkonferenz und den Schulrat hat der Ge-
meinderat das Urlaubsreglement erlassen. 
Die Referendumsauflage erfolgt während 40 
Tagen vom Samstag, 4. November 2023 bis 
Mittwoch, 13. Dezember 2023 (vgl. amtliche 
Bekanntmachung).

sadf

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Fakultatives Referendum
Referendumsvorlage
Urlaubsreglement (Reglement über Absen-
zen, Urlaub und Dispensation für Schülerin-
nen und Schüler)

Referendumsfrist
Samstag, 4. November 2023 bis Mittwoch, 
13. Dezember 2023

Öffentliche Auflage der Referendums-
vorlage
Gemeindehaus, Ratskanzlei, 2. Stock, Gäh-
wilerstrasse 1, Kirchberg

Quorum für das Zustandekommen 
eines Referendumsbegehrens
260 Unterschriften 

Verfahren und anwendbares Recht
Das Verfahren zur Einreichung eines Refe-
rendumsbegehrens richtet sich nach Art. 12 
ff. der Gemeindeordnung, dem Gemeinde-
gesetz (sGS 151.2) und dem Gesetz über 
Referendum und Initiative (sGS 125.1). Ein 
allfälliges Referendumsbegehren ist vor Ab-
lauf der Referendumsfrist dem Gemeinde-
rat Kirchberg, Gähwilerstrasse 1, 9533 
Kirchberg, einzureichen. Die Unterlagen 
können auch auf www.kirchberg.ch eingese-
hen werden.

Photovoltaik-Anlage
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20% 
Rabatt!

Sauberes Zuhause. 
Professioneller Service. 

Ihre Chance auf:

• Grundreinigung von Küche / Bad
• Teppichreinigung mittels Sprühextraktion
• Fachgerechte Einwinterung Ihres Gartens
 
www.hinder-immobilienunterhalt.ch  
Tel. 079 529 88 00

Gültigkeit: 
Dezember 2023 bis Februar 2024

Ein Anruf genügt, 
wir freuen uns 
auf Sie!
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Zurückschneiden – verpassen Sie den idealen Zeitpunkt nicht!
Entlang verschiedener öffentlicher Stras- 
sen und Wege ragen Bäume, Sträucher, 
Hecken und dergleichen in den Strassen-
raum. Solche Situationen beeinträchti-
gen die Verkehrssicherheit, den Stras-
senkörper und die Unterhaltsarbeiten 
an den Strassen.

Im Winter, unter Schneelast, kann sich diese 
Problematik weiter verschärfen! Darum wer-
den die Grundeigentümer/-innen aufgefordert, 
ihre Pflanzen bis Ende November 2023 auf 
die Abstände gemäss kantonalem Strassenge-
setz (StrG, Art. 104 ff.) zurückzuschneiden:

•   Pflanzen dürfen seitlich gar nicht und von 
oben bis auf folgende Höhen nicht in 
den Strassenraum (Lichtraum) ragen:

 o  über Strassen 4.5 m
 o  über Geh- und Radwegen 2.5 m
•    Vergessen Sie beim Schneiden der Pflanzen 

nicht, dass Hydranten für die Feuerwehr 
gut ersichtlich und zugänglich sein müssen!

•   Auch Kandelaber (Strassenlampen) dürfen 
durch Pflanzen nicht massgeblich beein-
trächtigt werden!

sadf

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Nächste Häcksel-Tour
Datum:  22. / 23. November 2023, allenfalls 24. November 2023

Anmeldung:  bis spätestens am Montag, 20. November 2023 an die Bauverwaltung der Gemeinde Kirchberg  
 (Telefon 071 932 35 53) 

Ausführung:  Felix Gartenbau AG, Bazenheid 

Kosten:  Fr. 25.– pro Viertelstunde Arbeitszeit vor Ort (Rechnung erfolgt anhand  Rapport) 

Häckselgut:   Das zu verarbeitende Material (Sträucher und Äste bis Durchmesser 18 cm) ist an Orten mit guter Zufahrtsmög-
lichkeit geordnet bereitzustellen. Es darf keine Fremdstoffe enthalten. Das Häckselgut verbleibt grundsätzlich 
beim Eigentümer. Nicht häckselbares Grüngut bleibt vor Ort. 

Die Bauverwaltung dankt für eine umweltgerechte Entsorgung aller Gartenabfälle in der Politischen Gemeinde Kirchberg.

Gmeindsblatt vom 03.11.2023 (oder 20.10.2023) 
 
Zurückschneiden - verpassen Sie den idealen Zeitpunkt nicht! 
Entlang verschiedener öffentlicher Strassen und Wege ragen Bäume, Sträucher, Hecken 
und dergleichen in den Strassenraum. Solche Situationen beeinträchtigen die 
Verkehrssicherheit, den Strassenkörper und die Unterhaltsarbeiten an den Strassen. 
 

 
 
Im Winter, unter Schneelast, kann sich diese Problematik weiter verschärfen! Darum werden 
die Grundeigentümer/-innen aufgefordert, ihre Pflanzen bis Ende November 2023 auf die 
Abstände gemäss kantonalem Strassengesetz (StrG, Art. 104 ff.) zurückzuschneiden: 
 

• Pflanzen dürfen seitlich gar nicht und von oben bis auf folgende Höhen nicht in den 
Strassenraum (Lichtraum) ragen: 

o über Strassen 4.5 m 
o über Geh- und Radwegen 2.5 m 

• Vergessen Sie beim Schneiden der Pflanzen nicht, dass Hydranten für die Feuerwehr 
gut ersichtlich und zugänglich sein müssen! 

• Auch Kandelaber (Strassenlampen) dürfen durch Pflanzen nicht massgeblich 
beeinträchtigt werden! 
 

Bereits beim Pflanzen und beim Erstellen von Zäunen und Mauern ist folgendes zu 
berücksichtigen: 

• Bäume und Wälder müssen an Kantonsstrassen, sowie an Gemeindestrassen einen 
Strassenabstand von 2.5 m einhalten 

• Bei Hecken, Sträuchern und Zierbäumen beträgt der Strassenabstand 0.6 m. Bei 
Pflanzenhöhen über 1.8 m ist die Mehrhöhe dem Strassenabstand dazuzuschlagen 

• Die Abstände werden ab Strassengrenze oder Strassenrand bis zum Stamm 
(Stockgrenze) gemessen. 

• Wo es die Verkehrssicherheit fordert, beispielsweise auf der Innenseite von Kurven, bei 
Kreuzungen etc., sind sichtbeeinträchtigende Pflanzen und tote Einfriedungen (Zäune, 
Mauern etc.) verboten 

 
Für die Abfuhr des Schnittguts der Pflanzen bieten sich idealerweise die Häcksel-Touren vom 
22./23./24. November 2023 an, für welche man sich anmelden muss! Weitere Informationen 
dazu finden Sie im Gmeindsblatt und in der Abfall-Agenda. 
 

Bereits beim Pflanzen und beim Erstellen 
von Zäunen und Mauern ist folgendes zu 
berücksichtigen:
•   Bäume und Wälder müssen an Kantons-

strassen, sowie an Gemeindestrassen einen 
Strassenabstand von 2.5 m einhalten.

•   Bei Hecken, Sträuchern und Zierbäumen be-
trägt der Strassenabstand 0.6 m. Bei Pflan-
zenhöhen über 1.8 m ist die Mehrhöhe dem 
Strassenabstand dazuzuschlagen.

•   Die Abstände werden ab Strassengrenze 
oder Strassenrand bis zum Stamm (Stock-
grenze) gemessen.

•   Wo es die Verkehrssicherheit fordert, bei-
spielsweise auf der Innenseite von Kurven, 
bei Kreuzungen etc., sind sichtbeeinträch-
tigende Pflanzen und tote Einfriedungen 
(Zäune, Mauern etc.) verboten.

Für die Abfuhr des Schnittguts der Pflanzen 
bieten sich idealerweise die Häcksel-Touren 
vom 22./23./24. November 2023 an, für 
welche man sich anmelden muss! Weitere In-
formationen dazu finden Sie im Gmeindsblatt 
und in der Abfall-Agenda.
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Chlaus-Besuche in Bazenheid
Besuchstage:

3. / 5. und 6. Dezember 2023
Buchung bis 26. Nov. 2023 über

chlaus@tgb-bazenheid.ch 

oder direkt hier:

tgb-bazenheid.ch/chlausen

Ihr Serviceteam
Immer «on tour»

Fabian Bärlocher
Servicetechniker

Fabian Widmer
Servicetechniker

Almir Elkaz
Servicetechniker

Ueli Bächler
Servicetechniker

Philipp Dörig
Serviceleiter
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Die Baubehörde Kirchberg hat folgende Bauge-
suche bewilligt:

Keller Fensterbau-Schreinerei AG,  
Toggenburgerstrasse 13, 9602 Bazenheid
Anbau eines Balkons an der Südfassade des 
Einfamilienhauses Vers. Nr. 1215, GS Nr. 609, 
Toggenburgerstrasse 13, Bazenheid

Shell (Switzerland) AG,  
Baarermatte, 6340 Baar
Montage eines fixen AdBlue-Containers (1’000 
Liter) mit integrierter Zapfsäule unter dem Vor-
dach von Gebäude Vers. Nr. 4025, GS Nr. 1506, 
Wilerstrasse 208, Wil (Gemeinde Kirchberg)

Moser-Isenring Erika,  
Hurnen 72a, 8360 Eschlikon
Abbruch des Einfamilienhauses Vers. Nr. 1806 
und des Schopfes Vers. Nr. 1807, Neubau ei-
nes Zweifamilienhauses mit Doppelgarage und 
Carport, Montage einer Photovoltaikanlage 
(~36.5 m2, ~7.3 kWp) auf der südlichen Dach-
fläche des Zweifamilienhauses, GS Nr. 7017, 
Lütenrietstrasse, Gähwil

Rutz Margrit, Tannen 4359, 9534 Gähwil
Umbau von Wohnhaus Vers. Nr. 1743 und Ein-
bau einer zusätzlichen Wohnung in Scheune 
Vers. Nr. 1744 sowie Montage einer aussen 
aufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpe, GS 
Nr. 7194, Waldwis 1743/1744, Gähwil

Politische Gemeinde Kirchberg,  
Husenstrasse 52, 9533 Kirchberg
Kernbohrung auf ca. 12 m Tiefe (Baugrundun-
tersuchung für Brückenneubau), GS Nr. 627, 
Mühlaustrasse, Bazenheid

Germann Guido und Rita,  
Tödistrasse 19, 9500 Wil
Sanierung der Holzfenster und Holzwerk an Ve-
randa Süd und West, sowie Treppenhaustürmli 
Dachgeschoss, beim Mehrfamilienhaus Vers. Nr. 
986, GS Nr. 581, Wilerstrasse 10, Bazenheid

Grastrocknungsgenossenschaft 
Bazenheid und Umgebung, v. d. Margrit 
Stadler, Weidstrasse 4, 9602 Bazenheid
Erweiterung der Grastrocknungsanlage sowie 
Rückbau der Öltankanlage, Gebäude Vers. Nr. 
2709, GS Nr. 6724, Brääggfeld 2709, Bazen-
heid

Schrackmann Simon und Manuela, 
Bronschhoferstrasse 65, 9500 Wil
Abbruch Wohnhaus Vers. Nr. 412 sowie Wieder-
aufbau des Wohnhauses, Einbau und Betrieb 
einer Wärmepumpenanlage mit einer Erdsonde 
sowie Montage einer Photovoltaikanlage (~50 
m2, ~16 kWp) auf den Dachflächen, GS Nr. 
2614, Oberschönau 412, Dietschwil

Meyer Roland und Mullis Meyer Karin, 
Münchwilen 1641, 9602 Müselbach
Sanierung der südlichen Scheunenwand mit 
Fenster- und Türeinbau, sowie Anbau einer 
Aussenvoliere und Einbau von zwei Innenvo-
lieren, Gebäude Vers. Nr. 1642, GS Nr. 8196, 
Münchwilen 1641, Müselbach

Nägeli Pascal und Alexandra,  
Boolbergstrasse 3, 9533 Dietschwil
Montage einer Photovoltaikanlage (~108 m2, 
~24 kWp) auf den Dachflächen des Zweifamili-
enhauses Vers. Nr. 567, GS Nr. 1339, Boolberg-
strasse 3, Dietschwil

A + M. Kurmann AG Käserei,  
Tannen 1668, 9534 Gähwil
Montage einer Photovoltaikanlage (~368 m2, 
~84 kWp) auf den Dachflächen des Käsekellers 
mit Schwinglokal Vers. Nr. 1538, GS Nr. 7837, 
Seckistrasse 10, Müselbach

Hof Schweine AG,  
Wilerstrasse 108, 9602 Bazenheid
Montage einer Photovoltaikanlage (~396 m2, 
~88 kWp) auf den Dachflächen des Schweine-
stalles Vers. Nr. 2765, GS Nr. 8215, Hof 2765, 
Kirchberg

Oswald Bruno,  
Gähwilerstrasse 51, 9533 Kirchberg
Montage einer Photovoltaikanlage (~384 m2, 
~84 kWp) auf der südlichen Dachfläche des 
Laufstalles mit Einstellhalle Vers. Nr. 3285, GS 
Nr. 975, Gähwilerstrasse (51), Kirchberg

Sigg Felix und Jasmin,  
Weidlistrasse 3, 9533 Kirchberg
Montage einer Photovoltaikanlage (~92 m2, 
~20 kWp) auf den Dachflächen des Einfamili-
enhauses Vers. Nr. 4605, GS Nr. 2524,

   GS Nr. =  Grundstücknummer
   Vers. Nr. =  Versicherungsnummer

INSERAT

Backofen nicht vorheizen!
#Energiespartipp

Kuchen und Brote gelingen auch, wenn der Backofen nicht 
vorgeheizt wird. Das Backgut braucht unter Umständen einige 
Minuten länger, es spart aber rund 20 Prozent Energie. Und: Umluft 
ist energiesparender als Ober- und Unterhitze. 

www.energietal-toggenburg.ch



Adventsschmuck
Bestellen Sie Ihren individuellen 

Adventsschmuck!

Name, Vorname ______________________ 

Telefonnummer ______________________

Artikel:
▢ Adventskranz mit vier Kerzen und Deko *

▢ gross (Ø ca. 30cm) 45 Fr. ▢ klein (Ø ca. 23cm) 35 Fr.

▢ Türkranz mit Deko 
▢ gross 35.- Fr. ▢ klein 25.- Fr

▢ Grüner Kranz (ohne Kerzen und Deko) 
▢ gross 20.- Fr. ▢ klein 15.- Fr. 

▢ Gemischter Kranz (ohne Kerzen und Deko) 
▢ gross 25.- Fr. ▢ klein 20.- Fr.

▢ Gesteck mit einer Kerze 25.- Fr. *

*Farbwahl Kerze:  
▢ Rot ▢ Blau ▢ Weiss ▢ Silber   

▢ Violett ▢ Orange ▢ Gold

Farbe Dekorationsmaterial/ Dekorationsart:
▢ Silber ▢ Gold ▢ Rot 
▢ Blau ▢ Violett ▢ Orange/Bronze
▢ Natürlich ▢ üppig ▢ schlicht/elegant

*Anordnung der Kerzen:
▢ gleichmässig verteilt ▢ Halbkreis

Pro Zettel kann nur ein Artikel bestellt werden. Bitte kreuzen
Sie pro Kategorie maximal ein Feld an (Ausnahme Farbe des 
Dekorationsmaterial/ Dekorationsart). 

Das ausgefüllte Formular senden Sie bitte bis am 24.11.2023
an Laura Segmüller, Winkelstrasse 7, 9534 Gähwil oder per 
Mail an blauringkirchberg@gmail.com
Vielen Dank!

Ihr Adventsschmuck wird am 02.12.2023 zur Abholung bzw. zur
Auslieferung zwischen 09.00-11.00 und 13.00-15.00 bereit sein.

▢ Nachhause Lieferung (Aufpreis: 5Fr.)
Adresse: ______________________________________
Wir sind Zuhause zwischen: ▢ 09.00 – 11.00 Uhr 

▢ 13.00 – 15.00 Uhr
▢ Abholung (Abholort: Pfarreiheim Kirchberg)

Bestellformular Adventsschmuck
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energieagentur
st.gallen

energybox.ch
energieagentur-sg.ch

energybox.ch

«Wer ganz abschalten kann, 
erholt sich auch gut. Mach 
den Standby-Check und finde 
dein Potenzial.»
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FILMABEND – «Nachtgestalten»

Ganz Berlin bereitet sich auf den Besuch des 
Papstes vor. Drei ungleiche Paare, die schlaflos 
durch die Hauptstadt streunen, erleben dahin-
gegen keine heilige Nacht. Zum einen wäre da 
das obdachlose Paar Victor und Hanna, die mit 
gefundenen 100 Mark beschliessen, sich da-
mit einmal eine Nacht in einem richtigen Bett 
zu gönnen. Zum anderen der Geschäftsmann 
Peschke, der beim Warten am Flughafen einem 
Jungen aus Afrika begegnet und ihn nicht mehr 
los wird – als auch die heroinabhängige Pros-
tituierte Patty, die auf den gutmütigen und na-
iven Freier Jochen vom Land trifft, der in Berlin 
auf der Suche nach einer Frau ist. 

DIE NÄCHSTEN ERSCHEINUNGSDATEN
Erscheinung Redaktionsschluss Redaktionsschluss und Anzeigenschluss 

jeweils 08.00 Uhr.
21/23 Fr. 17.11.2023 Do. 09.11.2023

22/23 Fr. 01.12.2023 Do. 23.11.2023

23/23 Fr. 15.12.2023 Do. 07.12.2023

VERSCHIEDENES

Diese und andere Charaktere schlittern auf ih-
rer Odyssee durch die nächtliche Metropole in 
teils amüsante, teils dramatische Situationen.

Der Film wird am Dienstag, 28. November
um 19.30 Uhr im Cinewil gezeigt.

Vor der Aufführung des Filmes, ab 18.45 Uhr, 
betreibt das Team der Suchtberatung eine al-
koholfreie Bar und freut sich auf den Austausch 
mit dem Kinopublikum.

Der Film wird Ihnen vom Filmforum Wil und der 
Suchtberatung Region Wil präsentiert.

Suchtberatung Region Wil
Die Suchtberatung Region Wil bietet Bera-
tung, Begleitung und Information für Be-
troffene, Angehörige und weitere Personen 
aus dem Umfeld.
Zuständigkeit bei Problemen mit illegalen 
Suchtmitteln: 
Gemeinden Bütschwil-Ganterschwil, Kirch-
berg, Lütisburg, Mosnang, Niederhelfen-
schwil, Wil und Zuzwil. 
Bei Problemen mit legalen Suchtmitteln 
betreut die Stelle Niederhelfenschwil, Wil 
und Zuzwil.

Mach dich sichtbar auf dem Velo während der dunklen Jahreszeit
Rund 40 Prozent aller Unfälle im Stras-
senverkehr pro Jahr sind Velounfälle, 
Tendenz steigend. Rund ein Drittel der 
Velounfälle ereignet sich während der 
dunkleren Jahreszeit von Oktober bis 
März. Mit drei einfachen Tipps lässt sich 
die Unfallgefahr reduzieren, auch auf 
dem E-Bike.

Reflektoren erhöhen die Sichtbarkeit
Velofahrende haben im Vergleich mit den an-
deren Verkehrsteilnehmenden eine schmale 
Silhouette. Diese ist oft nicht gut erkennbar. 
Deshalb lohnt es sich, die eigene Sichtbarkeit 
beim Velofahren zu erhöhen: Ein weisses Vor-
der- und ein rotes Rücklicht sind Pflicht. Wer 
zudem auf helle Bekleidung, Leuchtweste und 
Reflektoren an Velo, Rucksack, Helm und Schu-
hen setzt, erhöht zusätzlich seine Sichtbarkeit. 

Mit Reflektoren ausgestattet, ist der Mensch 
aus einer Distanz von 130 bis 160 Metern 
sichtbar, bei dunkel gekleideten Menschen hin-
gegen ist dies erst ab 40 bis 50 Metern der Fall.

Frühmorgens – die gefährlichsten 
Stunden
Die meisten Velounfälle während den Winter-
monaten ereignen sich zwischen 6 und 8 Uhr. 
Neben der Dunkelheit fordern nasses Laub, 
Regen, Schnee und Eisglätte die Verkehrsteil-
nehmenden heraus. Wer zu dieser Tageszeit 
und bei winterlichen Bedingungen sicher ans 
Ziel kommen möchte, plant genügend Zeit ein, 
verringert sein Tempo und erkundigt sich im 
Voraus nach dem Wetterbericht. Ein Winter-
Velocheck durch einen Profi sorgt zudem für 
technische Sicherheit. Bei Temperaturen um 
den Gefrierpunkt, gleichzeitiger Nässe oder 

Schneefall besteht erhöhte Rutschgefahr. Bei 
solchen Verhältnissen ist es besser, auf eine 
Fahrt mit dem Velo zu verzichten.

Mit gegenseitigem Respekt und Acht-
samkeit die Sicherheit erhöhen
Velos, insbesondere E-Bikes, werden vermehrt 
und ganzjährig auch für längere Distanzen ein-
gesetzt. Dies beeinflusst die Verkehrsdynamik, 
was alle Verkehrsteilnehmenden fordert. Ne-
ben der Erhöhung der eigenen Sichtbarkeit, ist 
es wichtig, dass man klar anzeigt, wo man hin-
fahren will und sich nicht ablenken lässt. Mit 
diesen Tipps sowie einem vorausschauenden 
Fahrverhalten lässt sich Sommer wie Winter 
die persönliche Sicherheit erhöhen, egal mit 
welchem Fahrzeug man unterwegs ist.
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Geh- und Radwegverbindungen von/nach Dietschwil und Müselbach

Die Strassen zwischen Dietschwil und 
Kirchberg sowie Müselbach und Kirch-
berg verfügen über keine besonderen 
Massnahmen für den Langsamverkehr. 
Da diese Strassen auch als Schulweg ge-
nutzt werden, sollen Verbesserungen für 
die Geh- und Radwegverbindung abge-
klärt werden.

Der Gemeinderat hat der Verbesserung der 
Langsamverkehrsverbindungen zwischen Dietsch - 
wil und Kirchberg sowie Müselbach und 
Kirchberg eine hohe Bedeutung beigemessen. 
Bei beiden Verbindungen handelt es sich um 
Schulwege. 

Mit der Arbeitsvergabe für Planerleistungen 
Ende September an die Fehr Ingenieure AG, 
Bazenheid hat die Gemeinde den Start zur Er-
arbeitung von Vorprojekten mit Variantenstu-
dien gemacht. In dieser ersten Projektierungs-
phase sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, 
welche diese Geh- und Radwegverbindungen 

Pflegefinanzierung

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Amtsnotariates Wil

Leben Sie in einem Alters- und Pflege-
heim und benötigen Pflege? Dann müs-
sen Sie nur einen Teil der Pflegekosten 
bezahlen. Die restlichen Kosten über-
nehmen die Krankenkasse und der Staat. 
Die Betreuungs- und Aufenthaltskosten 
bezahlen Sie entweder selber oder wer-
den Ihnen bei den Ergänzungsleistungen 
angerechnet.

Sie haben Anspruch auf die Restfinanzierung 
der Pflegekosten, wenn Sie, 

•   in ein kantonal anerkanntes Alters- und Pfle-
geheim, eine Tages-/Nachtstruktur oder ein 
Hospiz eintreten. 

•   in der Schweiz grundversichert sind. 

Wohnten Sie vor dem Heimeintritt schon im 
Kanton St. Gallen? Dann können Sie Ihren 
Anspruch auf Pflegefinanzierung bei der SVA  
St. Gallen anmelden. Hatten Sie Ihren Wohn-
sitz vor dem Heimeintritt in einem anderen 
Kanton? Dann wenden Sie sich bitte an die 
zuständige Stelle im bisherigen Wohnkanton.

Ihren Anspruch können Sie maximal für sechs 
Monate rückwirkend geltend machen. Bezie-
hen Sie Ergänzungsleistungen oder melden 
Sie sich aufgrund des Heimaufenthalts für 
Ergänzungsleistungen an? Dann ist keine se-
parate Anmeldung für die Pflegefinanzierung 
notwendig.

Wenn Sie keine Ergänzungsleistungen bezie-
hen, füllen Sie bitte das Anmeldeformular auf 
www.svasg.ch/pf-anmeldung aus.

Jeweils am ersten Donnerstag jeden Mo-
nats, von 17.00 bis ca. 18.30 Uhr, findet 
die Rechtsberatung des Amtsnotariates 
Wil in den Räumlichkeiten an der Ler-
chenfeldstrasse 11, 9500 Wil statt.

Bei der unentgeltlichen Rechtsauskunft des 
Amtsnotariates Wil werden vor allem Fragen 
aus dem ehelichen Güterrecht und dem Erb-
recht, aber auch Fragen zu Beurkundungen 
und Vorsorgeaufträgen beantwortet. Die Be-
ratungszeit beträgt je ca. 15 Minuten und die 
Beratung findet in den Räumlichkeiten des 

Amtsnotariates Wil an der Lerchenfeldstrasse 
11, 9500 Wil statt.

Das Amtsnotariat bittet um eine vorgängige 
telefonische Anmeldung (Tel. 058 229 76 30). 
Es werden keine telefonischen Auskünfte 
 erteilt.

sicherer und attraktiver für den Langsamver-
kehr (Fussgänger, Radfahrer etc.) machen. 

Erste Resultate werden gegen Ende Jahr 2023 
erwartet.

VERSCHIEDENES
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In der Holderschüür 
Sackgrütli, Kirchberg 

An der Strasse Kirchberg – Fischingen 

Freitag 10. November 2023 
von 17.00 – 21.00 Uhr 

Samstag und Sonntag 11./12. November 2023  
jeweils 10.00 – 17.00 Uhr 

mit grösserer Festwirtschaft!

WIDMER  
BILDHAUER  

BRUNNADERN

Traditionelles Kunsthandwerk 
heimische Steine 
www.widmer-bildhauer.ch
071 374 23 71  .  076 309 90 60 

Für individuelle Grabmale mit 
Charakter. In Stein und Holz. 
Mit Herz und Seele gefertigt.

Familienbetrieb seit 1986

widmer_inserat_kirchberg_89x62_l2.indd   1 11.09.23   15:33

David Zwahlen, Finanzplaner mit eidg. FA
T 071 913 70 29, david.zwahlen@swisslife.ch
Büro: Neudorfstrasse 8a, 9533 Kirchberg SG 
Generalagentur Wil, www.swisslife.ch/wil

 ɬ  Rechtliche und finanzielle Vorsorge
 ɬ  Pensionsplanung
 ɬ Hypotheken
 ɬ KMU-Lösungen 

Ihr Fachspezialist  
in der Region.

0614_78M_Inserat_David_Zwahlen_89x62_.indd   1 17.07.2023   17:29:09
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Abschied und Dank
Traurig und schweren Herzens müssen 
wir Abschied nehmen von unserer Lei-
terin Tagesstrukturen, Lehrerin, Klassen-
assistentin und ehemaligen Schulrätin 
Edith Huber, die uns am 13. Oktober 
2023 viel zu früh verlassen hat.

Edith startete 2006 ihre Tätigkeit an den 
Schulen Kirchberg als Klassenassistentin und 
arbeitete zudem in der Hausaufgabenbe-
treuung. Zwei Jahre später übernahm sie die 
verantwortungsvolle Aufgabe, die schulischen 
Tagesstrukturen aufzubauen und zu leiten. Per 
2013 wurde Edith als Schulrätin gewählt und 
übernahm dort verschiedene wichtige Funktio-
nen, darunter die Position als Vizepräsidentin 
und Mitglied in den Ressorts Personal sowie 
Ausserschulisches und Gesundheit. Ausserdem 
war sie für die Schuleinheit Sonnenhof in Kirch-
berg zuständig. Auf Ende 2020 trat Edith aus 
dem Schulrat Kirchberg, um sich auf die opera-
tive Arbeit in den schulischen Tagesstrukturen 
zu konzentrieren. Darüber hinaus entschied 
sie sich, wieder als Klassenassistentin tätig zu 
sein. Auf dieses Schuljahr hin übernahm sie 
ebenfalls ein kleines Pensum als Lehrerin an 
der Primarschule Eichbüel in Bazenheid.

Edith Huber prägte massgeblich den Bereich 
der schulischen Tagesstrukturen, die sie liebe-
voll als ihr «Baby» bezeichnete. Mit viel Herz-
blut hat sie die Tagesstrukturen über 15 Jahre 
hinweg erfolgreich aufgebaut, ausgebaut und 
mit ihrer Handschrift geprägt und stand jeden 
Mittag für die Kinder und ihre Mitarbeitenden 
bereit.

Die Arbeit mit den Kindern war ihre Leiden-
schaft und sie war eine wichtige Bezugsper-
son. Ganz gleich in welcher Funktion sie tätig 
war, Edith setzte sich stets für die Belange der 
Schülerinnen und Schüler ein. Dabei zeichne-
ten sie ihre Loyalität, Hilfsbereitschaft, Offen-
heit und Freundlichkeit aus.

Nicht nur ihren grossen Erfahrungsschatz, 
sondern auch den Austausch und die ge-
winnbringende Zusammenarbeit werden wir 
schmerzlich vermissen. Wir sind Edith dank-
bar für die vielen anregenden Gespräche, ihre 
mitdenkende und einfühlsame Art und die ge-
meinsamen Momente, die wir mit ihr verbrin-
gen durften. Sie hinterlässt eine grosse Lücke. 
Ihre Persönlichkeit und ihr engagiertes Wirken 
für die Schulkinder, die Schulen Kirchberg und 

die Gemeinde Kirchberg werden wir stets in 
dankbarer Erinnerung behalten.

Danke für alles, Edith!

Gemeinderat, Schulrat, Arbeitskolleginnen und 
Arbeitskollegen sowie alle Mitarbeitenden der 
Gemeinde Kirchberg

AUS DER SCHULE

Tag     Datum Zeit  Veranstaltung, Veranstalter  Ort, Lokalität

Fr. 03.11.23 19:15 - 00:00 Unterhaltung Musig Gähwil 
Musig Gähwil

Gähwil 
Turnhalle  

Fr. - 
So.

03.11.23 - 
05.11.23

Alpschweinmetzgete 
Restaurant Rössli

Gähwil 
Restaurant Rössli

Sa. 04.11.23 09:30 Reime, Fingerspiele-Buchstart 
Bibliothek Kirchberg

Kirchberg 
Bibliothek 

Sa. 04.11.23 17:00 - 00:00 Volleyballnachtturnier 
Volley Kirchberg

Kirchberg 
Turnhalle Lerchenfeld

Sa. 04.11.23 17:30 - 18:30 Gottesdienst zum Reformationstag, mit Abendmahl 
Evang. Kirchgemeinde Kirchberg

Bazenheid 
Evang. Kirchgemeindehaus 

Sa. 04.11.23 19:15 - 00:00 Unterhaltung Musig Gähwil 
Musig Gähwil

Gähwil 
Turnhalle

Sa. 04.11.23 20:00 - 00:00 Theater Zoff im Paradies 
Theatergruppe Bazenheid

Bazenheid 
Turnhalle Eichbüel A

So. 05.11.23 10:30 Messe zu Hl. Idda 
Kath. Kirche Gähwil

Gähwil 
Kath. Kirche

So. 05.11.23 12:00 Gemeinde-Mittagessen  
Evang. Kirchgemeinde Kirchberg

Bazenheid 
Evang. Kirchgemeindehaus

So. 05.11.23 14:00 Konzert mit Ulrich Thiem, Dresden 
Evang. Kirchgemeinde Kirchberg

Bazenheid 
Evang. Kirchgemeindehaus

So. 05.11.23 14:00 - 17:00 Theater Zoff im Paradies 
Theatergruppe Bazenheid

Bazenheid 
Turnhalle Eichbüel A

So. 05.11.23 17:00 - 18:30 CHORKONZERTE JUKEBOX 
Verein VoceSonante Kirchberg

Kirchberg 
Restaurant Eintracht 

Mo. 06.11.23 16:30 - 17:50 «Offenes Ohr» mit dem Gemeindepräsidenten in Bazenheid 
Politische Gemeinde Kirchberg

Bazenheid 
Schulhaus Eichbüel, Singsaal

Di. 07.11.23 11:30 Oesch's die Dritten 
Restaurant Toggenburgerhof

Kirchberg 
Restaurant Toggenburgerhof

VERANSTALTUNGSKALENDER
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VERANSTALTUNGSKALENDER

Detailliertere Angaben zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie auf dem Veranstaltungskalender unter www.kirchberg.ch

Tag     Datum Zeit  Veranstaltung, Veranstalter  Ort, Lokalität

Di. 07.11.23 12:30 Seniorenzmittag 
Senioren Gähwil

Gähwil 
Restaurant Rössli

Di. 07.11.23 15:30 - 17:00 Krabbelgruppe Tatzelwurm 
Krabbelgruppe Tatzelwurm

Kirchberg 
Pfarreiheim 

Mi. 08.11.23 11:30 Oesch's die Dritten 
Restaurant Toggenburgerhof

Kirchberg 
Restaurant Toggenburgerhof

Mi. 08.11.23 13:30 - 15:30 Weihnachtstöpfern 
Mütterteam Kirchberg

Kirchberg 
Werkraum Primarschule 

Mi. 08.11.23 14:30 - 16:00 Spielnachmittag für Kindergärtler 
Ludothek der Gemeinde Kirchberg

Kirchberg 
Ludothek

Do. 09.11.23 09:00 - 11:00 Zmorgentreff 
Evang. Frauenverein Kirchberg/Bazenheid

Bazenheid 
Evang. Kirchgemeindehaus

Do. 09.11.23 11:30 Oesch's die Dritten 
Restaurant Toggenburgerhof

Kirchberg 
Restaurant Toggenburgerhof

Do. 09.11.23 19:30 Plausch-Jassabend 
Kath. Frauengemeinschaft Kirchberg

Kirchberg 
Restaurant Toggenburgerhof

Fr. 10.11.23 17:00 - 21:00 Weihnachtsmarkt Holderschüür 
Romy Oswald

Kirchberg 
Holderschüür Sackgrütli

Fr. 10.11.23 19:00 - 22:00 Herbsthöck Naturschutzverein Kirchberg 
Naturschutzverein Kirchberg

Kirchberg 
Restaurant Eintracht

Sa. 11.11.23 10:00 - 17:00 Weihnachtsmarkt Holderschüür 
Romy Oswald

Kirchberg 
Holderschüür Sackgrütli

Sa. 11.11.23 14:00 Ökumenischer Ehejubiläums-Gottesdienst 
Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg

Gähwil 
Kath. Kirche

So. 12.11.23 10:00 - 17:00 Weihnachtsmarkt Holderschüür 
Romy Oswald

Kirchberg 
Holderschüür Sackgrütli

So. 12.11.23 17:00 - 18:30 CHORKONZERTE JUKEBOX 
Verein VoceSonante Kirchberg

Kirchberg 
Restaurant Eintracht 

Di. 14.11.23 13:30 - 17:00 Senioren Jass-Nachmittag 
Gruppe Frohes Alter

Kirchberg 
Pfarreiheim

Di. 14.11.23 15:00 Krabbeltreff 
Frauengemeinschaft Bazenheid

Bazenheid 
Holzpavillon Neugasse

Mi. 15.11.23 11:30 Musig am Nachmittag 
Restaurant Toggenburgerhof 

Kirchberg 
Restaurant Toggenburgerhof

Mi. 15.11.23 20:00 - 21:30 Wetterprognosen am TV – Show oder Wissenschaft 
SGW Kulturforum

Wattwil 
Thurparksaal

Do. 16.11.23 11:30 Senioren Zmittag Tögg 
Restaurant Toggenburgerhof

Kirchberg 
Restaurant Toggenburgerhof

Do. 16.11.23 12:00 Ökum. Mittagstisch 
Ökum. Seniorengruppe Bazenheid/Kirchberg

Bazenheid 
Kath. Pfarreizentrum

Do. 16.11.23 14:00 Rückblick der Seniorenferien 2023 
Ökum. Seniorengruppe Bazenheid/Kirchberg

Bazenheid 
Kath. Pfarreizentrum

Do. 16.11.23 20:00 - 22:00 Hauptversammlung 
Bäuerinnen der Gemeinde Kirchberg

Kirchberg 
Restaurant Toggenburgerhof

Fr. 17.11.23 Jungbürgerfeier 
Kommission KFS

Bazenheid 
Winterzauber 


